
Merz Hygiene GmbH Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Mucalgin

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Reizt die Augen.

Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend

Reizend

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.

HYGIENEMAßNAHMEN: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor den 

Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken 

oder rauchen. HINWEISE FÜR SICHERE HANDHABUNG: Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. ATEMSCHUTZ: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz 

notwendig. HANDSCHUTZ: Handschuhe aus Gummi. AUGENSCHUTZ: 

Augenspülflasche mit reinem Wasser. Schutzbrille mit Seitenschutz. KÖRPERSCHUTZ: 

Langärmelige Arbeitskleidung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL: Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf 

Umgebungsbrand abstimmen. AUS SICHERHEITSGRÜNDEN UNGEEIGNETE 

LÖSCHMITTEL: Wasservollstrahl. WEITERE ANGABEN ZU MAßNAHMEN BEI 

UNFÄLLEN UND BRÄNDEN: Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 

MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG: Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden.

Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Mit flüssigkeitsbindendem 

Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel). 

Aufschaufeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Feuerwehr:

112

ALLGEMEINE HINWEISE: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. NACH 

EINATMEN: Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Unglücksfall 

an die frische Luft bringen. NACH HAUTKONTAKT: Mit Seife und viel Wasser 

abwaschen. NACH AUGENKONTAKT: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter 

den Augenlidern. Sofort Arzt hinzuziehen. NACH VERSCHLUCKEN: Die Entscheidung 

darüber, ob Brechreiz ausgelöst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden. 

Viel Wasser trinken. Arzt konsultieren.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN: Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

VERUNREINIGTE VERPACKUNGEN: Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder 

Abfallbeseitigung abgeben.
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